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Am 21. Dezember 1952 nahm die Generalversammlung (GA) der Vereinten Nationen (UN) ihre Resolution 

623(VII)1 an, in deren Erwägungsgründen es u. a. heißt, wie folgt: 
 

 
 
Die Fehler und Verbrechen im Welthandel, welcher Fundament in den Nachkriegsjahrzehnten gelegt wurde, 

zeigen uns heute deren Folgen als weltweite Unruhen und gerechtfertigte extremistische Freiheitsbewegungen 
ebenso wie terroristische Aktivitäten. All das sind Folgen dessen, dass wir nicht auf unsere hellsten und 
erhabensten Köpfe gehört haben, die das Desaster vorhersahen. 

 
Und weiter im Text der Erwägungsgründe der zitierten Resolution: 
 

 
 
Diese Aussage hat freilich auch heute noch Berechtigung und ist aktueller denn je zuvor. Die systematische 

Ausbeutung der Rohstoffe produzierenden Länder der sogenannten Dritten Welt begründet deren Verharren im 
Entwicklungsstadium. 

 
Weiter im Text: 
 

 

                                                           
1
 Diese Resolution trägt den Titel: Financing of economic development through the establishment of fair and equitable international prises for primary 

commodities and through the execution of national programmes of integrated economic development. 

http://www.undocs.org/A/RES/623(VII)
http://www.undocs.org/A/RES/623(VII)
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Die Handelsbedingungen, zu denen solche Rohstoffe exportiert werden dürfen, sind von Ausschlag gebender 

Bedeutung. Doch nur gefestigte (demokratische) Staatswesen in den Entwicklungsländern wären imstande 
gewesen, solche Bedingungen gegen die bullying parties der westlichen Handelsriesen durchzusetzen. Doch 
letztere taten das ihre: 

 

 
 
MURRAY

2 sagt zu secular, was folgt: 
 

 
[…] 

 
[…] 

 
 
Was die GA mit secular movements meinte, erhellt aus ihrer bereits am 12. Januar 1952 angenommenen 

Resolution 523(VI)3, in der es heißt: 
 

                                                           
2
 VIII/2, 365. 

3
 Sie trägt den Titel: Integrated economic development and commercial agreements. 

http://www.undocs.org/A/RES/523(VI)
https://archive.org/details/oed8barch/page/n374
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Man häufte im Westen Lagerbestände an, um den Preis durch kurzfristige Überschwemmungen des Marktes 

in den Keller zu treiben, sodann zu diesem ganze Jahresproduktionen aufzukaufen und so eine Spirale der 
Verderbnis für die ökonomische Entwicklung der produzierenden Länder der sich entwickelnden Welt zu 
generieren, in der sie auf auswärtiges Kapital für die Technologisierung der Abbau-Industrien angewiesen 
waren. 

 
Diese Machenschaften des Westens waren freilich völkerrechtswidrig und verpflichten somit zum 

Schadenersatz. Doch dazu später. 
 
Vorerst noch weiter im Text der Resolution 523(VI), wie folgt: 
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Schon Artikel VIII(2)(a) IMF-Artikel von Bretton Woods verbietet solche Machenschaften als die Vornahme 

von Bezahlung behindernd. Staaten wären verpflichtet gewesen, solche Marktmanipulationen zu unterbinden. In 
Wahrheit  

 
Durch die Artikel 3(f) sowie 29(b) und (c) des EWG-Vertrages 19574 war die Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft verpflichtet, gegen Wettbewerbsverzerrungen auf dem gemeinsamen Markt 
(insbesondere von Rohstoffen) einzutreten. Kraft der AKP-Assoziierungsverträge5 weitete sich diese 
europarechtliche Verpflichtung, die neben der völkerrechtlichen bestand, auf die Märkte der assoziierten Länder 
Afrikas, der Karibik und des Pazifischen Raumes aus. 

 
Anstatt diesen Verpflichtungen nachzukommen sah man zu, wie kaltschnäuzige Profit- und 

psychopathologische Machtgier ganze Völker in Tod, Schrecken und Krankheit trieben. 
 
Und dies, wohlgemerkt, obwohl gültige Rechtstexte etwas anderes vorsahen. 
 
Doch weiter im erwägenden Text der Gründe der Resolution 623(VII), wie folgt: 
 

 
 
Die Folgen solcher Machenschaften, deren Ursächlichkeit für das Verderben, waren also wohlbekannt. 
 

                                                           
4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:11957A/TXT. 

5
 Siehe etwa zuerst das Assoziierungsabkommen von Jaundé, 1963, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.P_.1964.093.01.1431.01.DEU&toc=OJ:P:1964:093:TOC.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:11957A/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.P_.1964.093.01.1431.01.DEU&toc=OJ:P:1964:093:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.P_.1964.093.01.1431.01.DEU&toc=OJ:P:1964:093:TOC
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Deshalb empfahl die GA darin mit verbindlicher Wirkung (!), was folgt: 
 

 
 
Doch damit nicht genug! Es folgte nämlich noch: 
 

 
 
Und außerdem noch: 
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Die logische Konsequenz aber, welche die GA aus der Tatsache zog, dass hier Gott verärgernder Missbrauch 
getrieben wurde, folgte endlich mit Resolution 1803(XVII)6, mit welcher sie eine Erklärung annahm, die u.a ., in 
deren Punkt 4. lautet, wie folgt: 

 

 
 
Indem in der fünften Zeile, am Ende, nach compensation ein Beistrich steht, ist klargestellt, dass sich die 

folgende Aufzählung von zwei Attributen beide auf die appropriate compensation beziehen: namentlich also die 
Übereinstimmung mit in Kraft befindlichen Regeln im Staat, welcher solche Maßnahmen (der Enteignung etc.) in 
Ausübung seiner Souveränität setzt, und die Übereinstimmung mit internationalem Recht. Im Ergebnis bedeutet 
dies, dass Entschädigungszahlungen unwirksam sind, soweit angemessene Regeln im Staat fehlen, etwa weil 
dieser vom Entschädigten (und dessen Interessenträgern) selbst drangsaliert wird. 

 
Ferner heißt dies, dass auch und gerade private Industriebetriebe, vor allem die sich im Rohstoffbereich 

umtun, die völkerrechtliche Pflicht trifft, im Interesse des Weltfriedens und zugunsten der anderen im oben 
zitierten Punkt 4. genannten Kriterien zu handeln: Denn nur, wenn sie dies nicht tun, sind Enteignung, 
Verstaatlichung und Konfiskation tunlich. 

 
Alles da! Ein ziseliert ausgearbeitetes Sammelsurium von völkerrechtlich verbindlichen Empfehlungen, 

Erklärungen und Anordnungen durch die GA der UN, mit welchem dem globalen Hochverrat und seinen 
welthandelstechnischen Umtrieben beigekommen werden kann, wobei hier noch gar nicht alle wesentlichen 
behandelt werden konnten. 

 
 
 
 
 

                                                           
6

 Vom 14. Dezember 1962 mit dem Titel: Permanent sovereignty over natural resources.  

http://www.undocs.org/A/RES/1803(XVII)

